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An· die 
Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
Wie n , ·1. 

.45':3 / A.IB. 
zu A!f1/J. 
Präs. am .. 3.1.,.J.MIJ 1970 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Dr.Blenkund Genossen vom 
1.Juli 1970~ Nr. 171/J, betreffend die Auszahlung der Familien
beihilfe, beehre ich mich mitzuteilen, daß das Familienlasten
ausgleichsgesetz 1970 grundsätzlich den Personen·einen An
spruch auf Familienbeihilfe einräumt, in deren Haushalt das 
Kind lebt oder die das Kind überwiegend erhalten. In Konkur
renzfällen geht gemäß §11 des Gesetzes der Anspruch der Person 
vor, zu deren Haushalt das Kind gehört. ~eiters ist im § 12 
vorgesorgt, daß im Falle mißbräuchlicher Verwendung der Fa
milienbeihilfe durch den Anspruchsberechtigten eine andere 
Person· als Zahlungs empfänger bestimmt werden kann. Entspreche·nde 

. Verfügungen kann das Vormundschaftsgericht auch·von:Amts wegen 
treffeno 

Ich bin daher der Meinung, daß die bestehenden gesetzlichen 
Bestimmungen ausreichen,· um sicherzus.tellen, d~ die Familien
beihilfe der Per.son zugeleitet wird, die das Kind tatsächlich 
versorgt. 
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